
 

 

Anlage 1  

zur Ausschreibung „Leadership for Syria“ – Begleitprogramm 2016/2017 für 

syrische Stipendiaten an deutschen Hochschulen 

Inhaltliche und organisatorische Rahmenbedingungen  

 

Dieses obligatorische studienbegleitende Programm soll sich inhaltlich am Leitbild 

verantwortungsvoller Regierungsführung und den Grundlagen nachhaltiger 

Entwicklung orientieren. Es hat zum Ziel, an deutschen Hochschulen ausgebildeten 

syrischen Stipendiaten notwendige Fähigkeiten zu vermitteln, um künftig als 

verantwortungsbewusst handelnde Staatsbürger nachhaltig und mit einer freiheitlich 

demokratischen Wertorientierung gestaltend agieren zu können.  

Vor dem Hintergrund der in Zukunft zu bewältigenden Aufgaben im Heimatland der 

Stipendiaten bietet sich neben politik-, wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen 

Grundlagen insbesondere auch die Vermittlung anwendungsorientierter Führungs- 

und Managementkompetenzen sowie weiterer „soft skills“ an. Diese sollen die 

Teilnehmer optimal auf eine Karriere in Syrien vorbereiten und es ihnen ermöglichen, 

leicht Kontakte zu deutschen Institutionen in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und 

Kultur zu knüpfen, die für die zukünftige deutsch-syrische Kooperation von 

Bedeutung sein werden. Aufgrund der persönlichen Erlebnisse der Stipendiaten in 

ihren Heimatländern sollte das Programm neben fachlichen Inhalten ebenfalls Raum 

für eine moderierte Reflexion beinhalten. 

Unter Berücksichtigung der interdisziplinären Zusammensetzung der Teilnehmer 

können beispielsweise die nachstehenden Themen – hier ist vom Antragsteller eine 

begründete Auswahl zu treffen – auf Grundlagenniveau behandelt werden:  

 

• Internationale Beziehungen,  Außen- und Sicherheitspolitik, Internationale und 

regionale Organisationen (Vereinte Nationen; Europäische Union; NATO) 

• Friedens- und Konfliktforschung mit einem komparativen Ansatz und 

regionalem Bezug (Konfliktanalyse, Friedensbildung, Staats- und 

Institutionenaufbau in Nachkriegsgesellschaften, gesellschaftlicher 

Wertewandel im Zuge von Individualisierungs- und Pluralisierungsprozessen) 

• Soziale Wertesysteme und Modelle (Verfassungsmäßige Ordnung: Grund- 

und Menschenrechte, Sozialstaatsprinzip, Rechtsstaatlichkeit, 

Gewaltenteilung, Föderalismus)  

• Nachhaltige Wirtschaftsbeziehungen und Entwicklungszusammenarbeit 

• Verantwortungsvolle Regierungsführung, Rolle der Zivilgesellschaft 

• Interdisziplinäre soziale Handlungskompetenzen: Rhetorik, Präsentations- und 

Mediationstechniken, Verhandlungsführung im internationalen Kontext, 

Projekt- und Konfliktmanagement, Interkulturelle Kompetenzen 



 

Für die Ausgestaltung des Programms gelten folgende organisatorische 

Richtlinien: 

• Das Programm soll in englischer Sprache durchgeführt werden. (Die 

Teilnehmer verfügen über entsprechende Sprachkenntnisse, um dem 

Programm zu folgen.) 

• Die meisten Teilnehmer haben vor Beginn ihres Studiums einen 2-6 

monatigen Deutschkurs absolviert. 

• Die Programmdauer beträgt 2 Semester und findet begleitend zu den 

jeweiligen Studiengängen statt (10/16 bis 9/17). 

• Das Programm soll im Blended-Learning-Verfahren unter Einbezug eines 

adäquaten E-Learning-Systems und der Bereitstellung bedarfsgerechter 

studienbegleitender Unterrichtsmaterialien stattfinden. Die qualifizierte 

personelle Betreuung der Stipendiaten muss gewährleistet werden.  

• Die Stipendiaten studieren alle in Vollzeit, so dass der durchschnittliche 

maximale Arbeitsaufwand 4 Stunden pro Woche KEINESFALLS  übersteigen 

sollte. 

• Regelmäßige Einsendeaufgaben, die kommentiert und bewertet werden 

müssen, sollen zur Festigung der Inhalte sowie zur Schulung der formellen 

und kommunikativen Fähigkeiten dienen. 

• Verteilt über den gesamten Programmzeitraum sind mindestens 4 

Präsenzphasen (in der Regel von Freitagnachmittag bis Sonntagmittag) 

vorzusehen, die zentrale Aspekte des Programms inhaltlich vertiefen. Hierbei 

soll der Fokus insbesondere auf praktischen und kollaborativen Inhalten und 

Methoden liegen. 

• Die Teilnahme am Programm muss mit einem Zeugnis in angemessener Form 

(Zertifikat o. ä.) bestätigt werden. 

• Der Nachweis von mit dem Programm verbundenen Credit Points (ECTS) ist 

erwünscht 

 


